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Verordnung 
vom 23. Dezember 2025 

betreffend die Abänderung der Verordnung 
über Massnahmen gegenüber bestimmten 

Personen und Organisationen im 
Zusammenhang mit der Situation in der 

Russischen Föderation 

Aufgrund von Art. 2 des Gesetzes vom 10. Dezember 2008 über die 
Durchsetzung internationaler Sanktionen (ISG), LGBl. 2009 Nr. 41, und 
unter Einbezug des Beschlusses (GASP) 2025/2637 des Rates der Europä-
ischen Union vom 22. Dezember 2025 verordnet die Regierung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Die Verordnung vom 11. Juni 2024 über Massnahmen gegenüber be-
stimmten Personen und Organisationen im Zusammenhang mit der Situ-
ation in der Russischen Föderation, LGBl. 2024 Nr. 239, in der geltenden 
Fassung, wird wie folgt abgeändert: 
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Anhang Bst. A Ziff. 63 und 64 

 Name Angaben zur 
Identität 

Begründung 

63. Dmitry Sergeyevich 
GORDEEV 

Position: Richter 
am Stadtgericht 
Moskau 
Geburtsdatum: 
9.8.1983 
Staatsangehörig-
keit: russisch 
Geschlecht: 
männlich 

Dmitry Gordeev ist Richter 
am Stadtgericht Moskau und 
war zuvor Richter am Be-
zirksgericht Tverskoy in der 
Stadt Moskau. 
Dmitry Gordeev hat wieder-
holt politisch motivierte Ur-
teile gegen Oppositionelle 
und Menschenrechtsvertei-
diger erlassen. Sein richterli-
ches Verhalten zeigt, dass 
grundlegende Standards einer 
unparteiischen Justiz syste-
matisch missachtet werden. 
Er weigert sich regelmässig, 
entlastende Beweise zu prü-
fen, einschliesslich Videoauf-
zeichnungen, die im Wider-
spruch zu den Behauptungen 
der Polizei stehen, und ak-
zeptiert stets ungeprüfte 
oder kopierte Polizeiberichte 
seiner ehemaligen Kollegen 
und offenbart Voreingenom-
menheit, Interessenkonflikte 
und mangelnde richterliche 
Unabhängigkeit. Seine Ur-
teile bilden ein erkennbares, 
politisch motiviertes Muster, 
das mit den Interessen der 
russischen Sicherheitsdienste 
im Einklang steht. Seine 
Rolle wurde als Teil einer 
‚Repressionsmaschinerie‘ 
beschrieben, die ohne Miss-
erfolge funktionieren muss, 
was seine zentrale Funktion 
bei der Umsetzung politisch 
motivierter Strafverfolgung 
unterstreicht. 
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 Name Angaben zur 
Identität 

Begründung 

Durch seine wiederholten 
Handlungen hat Gordeev die 
Zivilgesellschaft, die demo-
kratische Opposition und 
Menschenrechtsverteidiger 
unterdrückt, die Unabhän-
gigkeit der Justiz und die 
Rechtsstaatlichkeit untergra-
ben und politisch motivierte 
Strafverfolgungen aktiv er-
leichtert. Seine Entscheidun-
gen unterstützen und ermög-
lichen den fortgesetzten Be-
trieb des repressiven Staats-
apparats Russlands materiell. 
Daher ist Dmitry Gordeev 
verantwortlich für schwere 
Menschenrechtsverletzun-
gen, für Repressionen gegen 
die Zivilgesellschaft und die 
demokratische Opposition 
sowie für Handlungen, die 
die Demokratie und die 
Rechtsstaatlichkeit in Russ-
land ernsthaft untergraben. 

64. Lyudmila 
BALANDINA 

Position: Staats-
anwältin 
Geburtsdatum: 
16.11.1984 
Staatsangehörig-
keit: russisch 
Geschlecht: 
weiblich 

Lyudmila Balandina ist eine 
Staatsanwältin, die in mehre-
ren prominenten Fällen, die 
durch schwere Menschen-
rechtsverletzungen und Re-
pressionen gegen Personen 
gekennzeichnet waren, die 
den russischen Behörden kri-
tisch gegenüberstehen oder 
die Ukraine unterstützen, 
eine Schlüsselrolle gespielt 
hat. 
Lyudmila Balandina hat ihre 
Position als Staatsanwältin 
systematisch missbraucht, 
um politisch motivierte An-
klagen zu erheben, ideologi-
sche Rhetorik im Einklang 
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 Name Angaben zur 
Identität 

Begründung 

mit der Propaganda des 
Kreml einzusetzen und über-
mässige Strafen für friedliche 
Meinungsäusserungen zu er-
wirken. Ihr Verhalten zeigt 
die anhaltenden und bewuss-
ten Bemühungen, die Zivil-
gesellschaft zu unterdrücken, 
abweichende Meinungen 
zum Schweigen zu bringen 
und staatliche Narrative zu 
legitimieren, die Kritik an 
der russischen Regierung 
oder Unterstützung für die 
Ukraine mit Extremismus 
oder Terrorismus gleichset-
zen. 
Durch die Einleitung und 
Aufrechterhaltung solcher 
Strafverfolgungsmassnahmen 
ist Lyudmila Balandina un-
mittelbar an schweren Men-
schenrechtsverletzungen 
und -verstössen beteiligt ge-
wesen, einschliesslich Ver-
stössen gegen das Recht auf 
freie Meinungsäusserung, 
das Recht auf ein faires Ver-
fahren und das Verbot will-
kürlicher Strafverfolgung, wie 
sie im Internationalen Pakt 
über bürgerliche und politi-
sche Rechte und in der Euro-
päischen Menschenrechts-
konvention geschützt sind. 
Die Handlungen von Lyud-
mila Balandina untergraben 
die Demokratie und die 
Rechtsstaatlichkeit in Russ-
land ernsthaft, indem sie das 
Justizsystem zu einem In-
strument der politischen Ver-
folgung machen und zu dem 
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 Name Angaben zur 
Identität 

Begründung 

umfassenderen Muster staat-
licher Repressionen gegen 
Journalisten, Kulturschaf-
fende und Oppositionsver-
treter beitragen. 
Daher ist Lyudmila Balan-
dina verantwortlich für 
schwere Menschenrechtsver-
letzungen, für Repressionen 
gegen die Zivilgesellschaft 
und die demokratische Op-
position sowie für Handlun-
gen, die die Demokratie und 
die Rechtsstaatlichkeit in 
Russland ernsthaft untergra-
ben. 

II. 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tag der Kundmachung in Kraft. 

Fürstliche Regierung: 
gez. Brigitte Haas 
Fürstliche Regierungschefin 
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